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Der bundesstaatliche Landbesitz in den USA

Hans W. Zimmermann

Zusammenfassung

Die Bereitstellung von Neusiedeiland war in den

USA Bundessache, so daß der Staat zum größten
Grundstückhändler aller Zeiten geworden ist. Mit
fortschreitender Kolonisierung aber änderten so¬

wohl die Ansichten über die Wünschbarkeit öffent¬
lichen Landbesitzes als auch die Aufgaben, die den

staatlichen Institutionen übertragen wurden. Der
Wandel von altem zu neuem Arbeitsbereich des

früheren «General Land Office» wird beschrieben.

Einleitung

Während über eines Jahrhunderts war die Landbe¬

schaffung, die Bereitstellung von neuen Siedlungs¬
gebieten, fast die Hauptforderung, welche von den

Amerikanern an ihren jungen Staat gerichtet
wurde. Der Erfüllung dieser Aufgabe diente ein

beträchtlicher technischer Apparat, das «General
Land Office». Fast unbekannt ist bei uns hingegen,
wie diese erste Aufgabe durch neue, wichtigere
ganz in den Hintergrund gedrängt worden ist. An¬
deutungsweise werden die kräftigen Wandlungen
der alten Institution durch die Umtaufe des Verwal¬
tungszweiges in «Bureau of Land Management»
sichtbar. Die Wandlung dieses Amtes vom Händler
zum Bewirtschafter soll hier skizziert werden. Die

Angaben dazu stammen zum Teil aus Verwaltungs¬
schriften, die in Europa kaum erhältlich sind, und

von persönlichen Auskünften, die mir Herr Charles
F. Switzer (Lakewood, Colorado), ein Funktionär
dieser Institution, geben konnte. Dafür möchte ich

ihm an dieser Stelle meinen besten Dank ausspre¬
chen.

Die Entstehung des Staatslandes

Beim Eindringen der Weißen in Nordamerika war
nach europäischem Gewohnheitsrecht natürlich al¬

les Land bereits in Besitz genommen, nämlich von
den Indianern. Die ersten Siedler suchten daher,
sich Land käuflich zu erwerben, d. h. im Tausch

gegen Waren des täglichen Bedarfes. Dieses Verfah¬
ren mußte aber bei dem enormen Landhunger der

Einwanderer bald seine natürlichen Grenzen fin¬

den, so daß der Landerwerb auf nicht mehr ganz

rechtmäßigem Weg begann. Hierzu war der sonst

gar nicht besonders geschätzte Staat das ideale

Werkzeug, denn der einzelne Bürger fühlte sich

nicht auf ihn verpflichtet, machte sich also die Hän¬
de nicht schmutzig, wenn die Regierung zu zweifel¬
haften Methoden griff: «Right or wrong, my coun¬
try» war die ideale Maxime für die Situation. War
einmal Areal gewonnen, so gehörte es naturgemäß
dem Staat, von dem es der einzelne Bürger recht¬
mäßig erwerben konnte. Dadurch begannen auch

die Staatseinnahmen zu fließen, während auf die bei

den Siedlern von Europa her verhaßten direkten
Steuern vorerst noch verzichtet werden konnte.
Die Idee, daß der Staat durch eine gezielte Land¬

politik seine innern wirtschaftlichen und politischen
Ziele zu erreichen sucht, ist alt. So beschaffte sich

der alte römische Staat Ländereien (unter dem be¬

schönigenden Ausdruck «redimere» - zurückkau¬
fen), um einen Teil davon für die Entschädigung
seiner Veteranen zu verwenden. Verschiedene der

dreizehn alten Kolonien an der Ostküste Nord¬
amerikas übernahmen den Gedanken fast vollstän¬
dig gleich; mit ihren Veteranenkolonien war aber

auch beabsichtigt, durch die bewährten Soldaten
die Westgrenze gegen Indianer und Franzosen ge¬
sichert zu wissen®.

1783 geschah im Vertrag von Paris der rechtliche
Übergang des Landes östlich des Mississippi von
England an die USA. Nun hatten aber die dreizehn
alten Kolonien schon lange eine Reihe von größern
Gebietsansprüchen gegen Westen geltend gemacht,
die sich teilweise kräftig überschnitten. Damit droh¬
ten der jungen Republik bereits ernste Zerwürfnisse.
Die glückliche Überwindung der Krise wuchs aus

der Tatsache heraus, daß damals weder Bundesstaat
noch Einzelstaaten richtige soziale und gemeinwirt¬
schaftliche Aufgaben erfüllten und auf keinem

Zusammengehörigkeitsgefühl aufgebaut waren; nie¬

mand erstrebte flächenmäßig an Bedeutung gewin¬
nende Staatswesen, sondern es war nur Neusiedel-
land gesucht. Deswegen fand der Vorschlag der

Vertreter Marylands im Kongreß sofort eine Mehr¬
heit, nämlich daß alle umstrittenen Gebiete dem

neuen Bundesstaat als sogenannte Public Domain
abgetreten würden8. Das größte Landstück wurde

von Virginia eingegeben und später zu den Staaten

West Virginia und Kentucky; North Carolinas Bei¬

trag wurde zu Tennessee; Connecticut hatte den

Nordosten von Ohio beansprucht und verzichtete

jetzt. Pennsylvania und New York aber verstanden

es, sich ihre Ansprüche im Westen zu sichern, so

daß sie heute an die Großen Seen reichen1.
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Die juristische Grundlage der Public Domain war
allerdings schon früher geschaffen worden, näm¬
lich 1780 durch einen Kongreßbeschluß (zit. nach

3, S. 61): daß das noch nicht durch einen Sied¬
ler aufgenommene Land, welches von irgend einem
der Einzelstaaten abgetreten oder überlassen wird

zum gemeinsamen Nutzen der Vereinigten Staa¬

ten verwendet werden soll.» Aber zuerst mußten die

Ansprüche Englands zurückgezogen werden, bevor

richtig an die Arbeit gegangen werden konnte.

Das Wachstum der Public Domain

Die Ausdehnung des Staatslandes lief zu einem

guten Teil, aber nicht vollständig, parallel zur ter¬
ritorialen Entwicklung der USA; in den spanischen
Kolonialgebieten sind die bestehenden Landan¬
sprüche weißer Siedler zu großen Teilen gewahrt ge¬
blieben. In einer kleinen Chronologie soll das

Wachstum kurz verfolgt werden8. Die Ziffern bezie¬
hen sich auf jene in der Karte 1:

Millionen Acres

2371 1783 Umstrittene Gebiete der dreizehn alten Kolonien
2 1783 Vertrag von Paris: England tritt die Gebiete E des Missis¬

sippi ab (ohne Florida und Golfküste)
3 1803 Kauf Louisianas von Napoleon: große Ebenen W des

Mississippi ohne Texas und zwei weitere Gebiete
3a 1818 Nach Grenzbereinigung mit Kanada de iure in Besitz ge¬

nommen
4 1819 Spanien tritt Florida und die östliche Golfküste ab

5 1845 Texas trennt sich von Mexiko und läßt sich zum Schutz

von den USA annektieren
6 1846 Oregon Compromise mit England: Aufteilung des Nord¬

westens am 48. Breitenkreis (Oregon, Washington, Idaho)
7 1848 Abtretung von Kalifornien und den innern Südwestgebie¬

ten nach dem Krieg mit Mexiko
8 1850 Erwerb eines Restgebietes im Nordwesten von Texas
9 1853 Gadsden-Kauf

(10) 1867 Kauf Alaskas von Rußland für 7,2 Millionen Dollar
(11) 1898 Annexion von Hawaii -

Total Areal, das einmal zu Public Domain geschlagen
worden ist 2109

304

530

46

183

Millionen km2

0,96

1,23

2,15

0,19

0,74

339 1,37
76 0,31
19 0,07

375 1,52

8,54

Diese riesige Fläche war natürlich nie auf einmal im
Besitz des Staates; so wie im Westen neues Land
beschafft wurde, ging es im Osten durch Verkauf
an neue Einwanderer weg, der Staat war Grund¬
stückhändler. Die Mittel, deren er sich dazu be¬

diente, waren, wie die Liste zeigt, vielfältig; das Aus¬
maß der Entwicklung des Territoriums aber zeugt
von einem außerordentlichen Vertrauen in die Zu¬
kunft.

Die Abgabe von Land aus der Public Domain

Die Vorarbeiten

Zuerst wurden die indianischen Besitztitel geprüft,
zum Teil anerkannt, zum Teil gelöscht (manchmal
auch nachträglich); die Erledigung erfolgte aber

recht summarisch, so daß auch heute noch Prozesse

darum geführt werden müssen.

Für das zweite ernannte die Regierung Thomas
Hutchinson zum «ersten Geographen der Nation.»
Unter ihm entstand die quadratische Landvermes¬

sung, die sich an die Haupthimmelsrichtungen an¬
lehnt.
Für das dritte wurde der juristisch einfachstmögliche
Weg gesucht, damit das ganze Verfahren dem gei¬

stigen Niveau der «frontier» angepaßt sei8.

Über die neuerworbenen Gebiete gab es natürlich
noch keine zuverlässigen Karten, erst recht nicht die

nötigen Grundbuchpläne; die Siedler aber drängten.
In der Law Ordinance von 1785 legte die Regierung
daher das weitere Vorgehen fest, welches in drei
Stufen erfolgen sollte:

1. Klärung (clearance) der indianischen Ansprüche
2. Vermessung des Landes
3. eigentlicher Verkauf

Die technische Durchführung

Die neue Vermessung umfaßte nicht alle Staaten;
deren achtzehn im Osten, Teile von Ohio, ganz
Texas und Hawaii gehörten nicht dazu. Die andern
Gebiete erhielten eine «base line» und einen Haupt¬
meridian. Aus praktischen Gründen waren es 43

Paare, so daß 43 Vermessungsregionen entstanden,
fünf davon in Alaska1, wie die Karte 2 zeigt.
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Karte 1. Das territoriale Wachstum der USA. Erklärung der Ziffern im Text

Von diesen Linien aus wurde das Land in Quadrate
aufgeteilt, deren theoretische Größe sich wie folgt
verstand:

1. Townships («Stadteinheiten») 36 Quadratmeilen
2. Sections 1 Quadratmeile
3. Quarter sections Homesteads

zu 64 ha Va Quadratmeile
4. für verschiedenen Bedarf nochmals die Hälfte

oder ein Viertel

Eine eingehende Beschreibung findet sich bei

Boesch, USA (3, S. 65).
In den neugebildeten Townships wurde meist eine

Section für Schulen reserviert, später eine zweite
für die Kirchen. In diesen landesplanerischen Maß¬
nahmen genossen die Regionen eine gewisse Selb¬

ständigkeit; so sind im Nordwesten je Township
zwei Sections für die Schulen freigehalten. Schulen
und Kirchen sind damit in den USA zu Großgrund¬
besitz gelangt.
Das quadratische Landaufteilungsmuster überzieht
riesige Gebiete, beträgt doch die größte West-Ost-
Ausdehnung der Public Lands etwa 3500 km. Bei

genauerem Betrachten kann man in diesem Netz
Unregelmäßigkeiten und Fehler entdecken, die drei

Ursachen haben:

1. die geodätischen Korrekturen wegen der Erd¬

krümmung

2. die Berührungslinien zwischen den Vermessungs¬
regionen

3. offensichtliche Vermessungsfehler, besonders im

Gebirge

Bei genauerem Betrachten der Karte 3 sind einige

Unstimmigkeiten dieser Art zu finden. So kommt
es, daß nicht alle Landstücke die theoretische Grö¬
ße haben.

Der Verkauf

Der Verkauf geschah ursprünglich direkt durch das

Schatzdepartement; 1812 erfolgte die Gründung
eines eigenen Büros innerhalb des Departementes,
das General Land Office; darin entlastete ein Land

Commissioner den Secretary of the Treasury.
1849 wurde das Departement des Innern gegrün¬
det; es übernahm neben dem Office of Indian Af¬
fairs auch das General Land Office. Die Unter¬
ordnung der beiden Abteilungen unter den selben

Staatssekretär sollte die nötige Koordination zwi¬
schen den beiden Abteilungen sichern.
1930 wurden auf Anstoß von Senator E.Taylor
(Colorado) 8 Millionen Acres für Weideland aus

der Public Domain abgetrennt8; mit der Zeit wurden
es sogar 142 Millionen. Ein eigenes Büro, der Gra-
zing Service, verwaltete die Weiderechte und führte
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damit dem Staat einiges an Einnahmen zu; gleich¬
zeitig konnte er vorbildliche Maßnahmen und Be-
weidungsvorschriften durchsetzen. Eine andere

Folge waren aber Komplikationen und Doppel¬
spurigkeiten, welche die Verkäufe behinderten.
Daher wurden 1946 das General Land Office und
der Grazing Service aufgehoben und durch das

Bureau of Land Management ersetzt. Seine Ver¬
kaufstätigkeit ist heute minim, die übrigen Auf¬
gaben dagegen sind in ständigem Wachsen begrif¬
fen.

Die Preise

Als das Land Office die Verkäufe aufnahm, mußte
ein Siedler für 1 Acre (0,4 ha) Land 2 Dollar bezah¬
len, also 5 Dollar für die Hektare; der Einfachheit
halber wurden aber nur ganze Quarter sections an¬

geboten. Ein Siedler mußte daher über ein gewisses

Eigenkapital verfügen, wenn er eine Homestead an¬

legen und bis zur ersten Ernte durchhalten wollte,
denn die Kreditbestimmungen waren sehr hart:
Dem jungen Bundesstaat fehlten die direkten Steu¬

ereinnahmen, so daß er - neben den Zöllen - auf
den Erlös aus dem Landverkauf dringend angewie¬
sen war.
Im Laufe der Zeit aber traten verschiedene Verbilli-
gungen ein, auch wurden die Kreditbedingungen
kräftig gelockert, als die direkte Einkommenssteuer
eingeführt und recht ergiebig erhoben wurde. Im¬
merhin gestattete man sich einige Ersparnisse für
die Staastkasse, wobei die geübte Großzügigkeit in

den ehemals spanischen Gebieten nicht angewendet
wurde; so erhielt der Schweizer General Sutter in

Kalifornien nach 1848 vom Land Office eine Rech¬

nung von rund 4 Millionen Dollar, wodurch er

bankrott wurde13.
1862 wurde im Homestead Law unter dem Ein¬
druck der gewaltig gewachsenen Landreserven -
daß aber dieser Zuwachs jetzt praktisch zu Ende
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Karte 3. Landbesitzmuster in Eider County, NW-
Utah2. Punktiert: Public Domain (BLM); schwarz:
State Land; weiß: Privatbesitz. Die Grenzen der

Townships sind durchgezogen, so daß die geodäti¬
schen Korrekturen deutlich sichtbar werden. Dicke
Linie rechts: Original Meander Line, d. h. die lokale
Ausgangslinie für die Vermessung (NW-Rand des

Großen Salzsees). In dieser Region wurden meist
nur ganze Sections gehandelt. Auf Karte 4 ist dieses

Gebiet weiß eingetragen

war, wurde nicht bemerkt - beschlossen, einem
Siedler die Homestead von 16 Acres (64 Hekta¬
ren) gratis bzw. gegen die Bezahlung der üblichen
Gebühren von 30 Dollar abzugeben. Damit verlor
der Staat allerdings das Lockmittel für den Dienst
in der Armee, denn während 86 Jahren waren die

Veteranen durch Gratisland entschädigt worden8.
Dieses Veteranenrecht ist übrigens erst 1959 offi¬
ziell aufgehoben worden11.
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Karte 4. Der Landbesitz des Bureau of Land Mana¬
gement-die Public Domain- im Westen der USA10
Schwarz: Gebiete, in denen mindestens 25-50%
der Fläche dem BLM unterstellt sind

Gleichzeitig erhielten die Transkontinentalbahnen
zur Verbilligung der Erschließung des Landes 91

Millionen Acres gratis, nämlich zum ersten alle

Sections, die vom Bahntrassee benutzt wurden, zum
zweiten zusätzliches Land - immer ganze Sections

- in gestreuter Form für Landabtauschgeschäfte
und Entschädigungen; daher erklärt sich der lange
andauernde Reichtum der Bahngesellschaften (wenn
dies heute nicht mehr der Fall ist, so darum, weil die

lukrative Betätigung auf dem Immobilienmarkt ju¬
ristisch vom Transportbereich abgetrennt ist).
Da höhere Schulen noch fehlten, wurden noch 11

Millionen Acres zusätzlich zum bereits reservierten
Schulland bereitgestellt; darauf entstanden mit der
Zeit 69 sogenannte Land Grant Colleges, die ur¬
sprünglich der Ausbildung von Landwirten und
Handwerkern dienten; heute haben sie ihre Berufs¬
schulfunktion mit Hochschulfunktionen erweitert,
so daß ihre Absolventen in der Hochschulstatistik
figurieren, während sie bei uns mehrheitlich zu den

Berufsschülern und Berufsmittelschülern gehören
würden.
Der Landzuwachs war schon ganz zum Stillstand ge¬

kommen, als der Kongreß die letzten zusätzlichen
Erleichterungen schuf, die man heute sehr bereut:

1873: Wer 40 Acres Wald (10 ha) in gutem Zu¬
stand hielt, durfte 160 Acres neu dazu neh¬

men.

1877: Wer 10 Acres Wald in gutem Zustand hielt,
durfte 160 neu dazunehmen.

1877: Wer Land in Trockengebieten innert dreier
Jahre bewässern wollte, erhielt 640 Acres
zu 25 Cents die Acre. Zu diesen Bedingun¬
gen ist in Idaho in den letzten Jahren noch
mehrmals verkauft worden.

Die neuere Entwicklung

Während das Land bedenkenlos in riesigen Mengen
weggegeben wurde, formierte sich langsam ein

Widerstand in Kreisen weitsichtiger Amerikaner,
die schon vor hundert Jahren erkannten, daß in pri¬
vaten Händen unersetzliche Werte zugrundegingen,
die ein Staatswesen wohl zu bewahren gewußt hätte.
Diese Neubesinnung äußerte sich 1872 in der Schaf¬
fung des ersten Nationalparkes, des Yellowstone-
Gebietes; wegen des großen Landüberschusses er¬
hielt er wie die meisten später gegründeten Schutz¬
gebiete ein riesiges Areal.
1891 wurde die Waldverschacherung eingestellt mit
der Schaffung der National Forests, die seit 1905

durch den US Forest Service, einer Dienststelle des

Landwirtschaftsdepartementes, verwaltet werden.
1903 folgte das erste große Bundes-Wildschutzge-
biet.

Um 1902 beschränkte sich der Verkauf von Staats-
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land schon auf den Westen und Alaska; durch einen

Kongreßbeschluß wurden die nicht mehr reichlich
fließenden Einnahmen nicht mehr der allgemeinen
Bundeskasse überlassen, sondern zweckgebunden
für den Bau und Unterhalt von Bewässerungsanla¬
gen bereitgestellt. Auf dieser Grundlage konnte sich

später das US Corps of Engineers entwickeln, wel¬
ches die berühmten Staudämme des Landes erstellt
und betreibt.
Von 1812 bis 1930 hat das General Land Office
über eine Milliarde Acres (gegen 4 Millionen km2)
Land an Siedler verkauft. Weitere 800 Millionen
Acres wurden für National Parks, National Forests,
National Wildlife Refuges und Military Reserva¬
tions abgegeben. Dennoch besteht heute noch ein

Fünftel des Staatsgebietes, nämlich 450 Millionen
Acres, aus Public Domain8. Davon werden jährlich
etwa 60 000 Acres abgegeben, denen ein bescheide¬

ner Zuwachs aus verschiedenen lokalen Gründen
gegenübersteht10.

Abbildung 1. Los Banos, California (August 1963).
Kurzgrassteppe am Ostrand des Küstengebirges,
praktisch schadenfrei bewirtschaftet; im Mittel¬
grund zwei Wasserstellen im Bau. Im Hintergrund
Brandfläche; die häufigen (von den Indianern frü¬
her jährlich gelegten) Brände dürften maßgeblich
an der Entstehung der riesigen Präriefiächen betei¬
ligt gewesen sein14

Der heutige Stand

Wer heute Land aus der Public Domain kaufen will,
findet kein großes Angebot mehr: In 24 Staaten

gibt es kein Public Land mehr, in weiteren acht nur
sehr wenig, so daß Verkäufe kaum mehr vorkom¬
men. In den verbleibenden 11 Staaten dagegen gibt
das BLM (Bureau of Land Management) periodisch
bekannt, was - ohne Schaden für die Erreichung
seiner Ziele - verkauft werden soll. Auf Anfrage ist

eine genaue Grundstückbeschreibung erhältlich;
als Ausschreibungspreis gilt ein geschätzter Ver¬
kehrswert. Findet sich ein Interessent, so wird eine

öffentliche Steigerung ausgeschrieben, die in einem
der 14 Land Offices stattfindet. Der Zuschlag er¬

folgt nur auf oder über dem Verkehrswert, den das

Amt ermittelt hat, und nur gegen Bar- bzw. Check¬

zahlung. Im allgemeinen besteht ein beschränktes
Vorkaufsrecht für die Grundstücknachbarn, d. h.

wenn sie den ersteigerten Preis erlegen wollen, so

erhalten sie das Land zugeschlagen.
Das zum Verkauf gelangende Areal hat nur gele¬

gentlich «some agricultural potential»9, meist ist es

Weideland oder Wald, oft Halbwüste oder alpine
Matte. Zudem wird kein Zugang garantiert, dieser
muß also noch mit den Grundstücknachbarn aus¬

gehandelt werden.

Einzelstaaten, Counties und Incorporated Towns,
selten auch andere Institutionen, können Land für
Erholungszwecke ohne Versteigerung erwerben; der

Preis wird in diesem Falle gemeinsam ausgehandelt.
Vom Verkauf ausgeschlossen ist Land, das im Ver¬
dacht steht, Bodenschätze zu beherbergen.
Landverpachtung ist im Gegensatz zum Verkauf
häufig, einerseits für den Weidegang, andererseits

zur Ausübung von Schürfrechten samt Erstellung

der nötigen Betriebsanlagen sowie für alle Versor¬
gungsanlagen im weitesten Sinn (Straßen, Tankstel¬
len, Motels usw.). Doch tritt der Pachterlös neben
den andern finanziellen Erträgnissen der Public
Domain zurück.

Der heutige öffentliche Landbesitz in den USA

Trotz des forcierten Landverkaufes sind besonders
im Westen der USA noch gewaltige Gebiete in öf¬
fentlichem Besitz, so daß zum Teil landesplanerische
Möglichkeiten bestehen, von denen wir uns in der

Alten Welt überhaupt kein Bild machen können.
Während aber zum Beispiel in der Schweiz als öf¬
fentliche Grundbesitzer die Gemeinden an vorder¬
ster Stelle stehen, ist es in den USA aus den genann¬
ten historischen Gründen der Bund. Sein riesiger
Landbesitz ist aber aufgeteilt unter verschiedene
Administrationszweige. Die Einzelstaaten haben
sich später mit mehr oder weniger Aufwand und

Erfolg ebenfalls etwas Land zugelegt, oft auch

Waldgebiete. Das General Land Office ist aber nur
teilweise der Lieferant, oft wurden vielmehr Areale
von Privaten erworben. Über den Umfang dieses

Landbesitzes sind aber kaum Angaben aufzutreiben,
noch weniger über jenen der Counties und Gemein¬
den.

Die folgende Liste gibt die wichtigen Besitzer nicht
überbauten Landes der öffentlichen Hand an 2, «.

A. Federal Land

1. Public Domain (Dept. of the Interior, Bureau
of Land Management) 450 Millionen Acres.

2. National Parks, Monuments etc. (Dept. of the

Interior, National Park Service).
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